
Allgemeines Anschreiben - Beglaubigt (EU_UA_90.dot) 
Hinweise zur Verarbeitung personenbezogener Daten erhalten Sie unter www.olg-frankfurt-justiz.hessen.de. 
Auf Wunsch werden diese Informationen in Papierform zur Verfügung gestellt. 

 

OBERLANDESGERICHT 
FRANKFURT AM MAIN 
Zivilsenate in Darmstadt 
27. Zivilsenat 
Der Vorsitzende 
 

 Geschäftsnummer: 
27 W 47/25 
Bitte stets angeben! 
 
 

 
 
 
Oberlandesgericht, 64278 Darmstadt 
 
 
 
Herrn 
Bernd Schnädelbach 
als Inhaber der Firma OrgaPlan 
Ober-Ramstädter Straße 5 
64354 Reinheim 
 
 
 
 

  
 
 
Darmstadt, 2. Dezember 2025 
 
Dienstgebäude: Mathildenplatz 14,  

64283 Darmstadt 
Nachtbriefkasten: Mathildenplatz 15 

 Vermittlung: (06151) 992-0 
 Durchwahl: 06151/992-0 

 Telefax: 06151 / 992-4646 
 
Ihr Zeichen:  
 
 

 
 
 
Sehr geehrter Herr Schnädelbach, 
 
 
in der Beschwerdesache 
 
 

Schnädelbach gegen Bakay u.a. 
 
 

dürfte die sofortige Beschwerde unzulässig sein, da sie nicht durch einen Rechtsan-

walt eingelegt wurde. Die sofortige Beschwerde gegen einen den Verfügungsantrag 

zurückweisenden Beschluss unterliegt nach herrschender obergerichtlicher Recht-

sprechung dem Anwaltszwang gem. § 78 Abs. 1 ZPO. 

 

Vor diesem Hintergrund besteht Gelegenheit zur Stellungnahme binnen 10 Tagen, 

ob die Beschwerde aufrecht erhalten bleibt. 

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
i.V. Andres 

Beglaubigt 

Richterin am Oberlandesgericht  
  
 Hartmann, Justizangestellte 
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